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Vorwort 
 
 
Nach der Rahmenstudienordnung für den Fachhochschulstudiengang Soziale Arbeit (RaStOSoz) 
vom 21. September 1995 (KWMBl I 1995, S.395) in Bayern finden die praktischen Studiense-
mester in der Regel im 4. und 5. Semester statt und sind integrierter Bestandteil des grundsätz-
lich 8semestrigen Studiums. 
Die Fakultät für Soziale Arbeit an der Kath. Universität Eichstätt gibt ihren Studierenden in den 
praktischen Studiensemestern und den PraxisanleiterInnen Informationen und Arbeitshilfen zur 
Hand: 
 
Teil A Das Jahrespraktikum 

Informationen zu den praktischen Studiensemestern im 4. und 5. Semes-
ter/Hauptstudium. Diese Broschüre wird allen Studierenden ausgehändigt, bevor sie ihre 
praktischen Studiensemester beginnen. 
 

Teil B Praxisorientierung im Studium der Sozialen Arbeit - Empfehlungen zur Praxisanleitung - 
Diese Broschüre wird am Praxisanleitertag in der 1. praxisbegleitenden Lehrveranstal-
tung (Blockwoche) zum Beginn des jeweiligen Sommersemesters - in der Regel im März 
- an alle PraxisanleiterInnen verteilt. 

 
Teil C Leitfaden für Inhalt und Methodik der Praxisanleitung in den praktischen Studiensemes-

tern 
Diese Broschüre kann auf Wunsch von den PraxisanleiterInnen bei der Beauftragten für 
die praktischen Studiensemester angefordert werden. 

 
Mit diesen Arbeitshilfen soll die Verbindung zwischen Lernort Hochschule und Lernort Praxis 
grundgelegt, aufgebaut und vertieft werden. 
 
 
 
Eichstätt, aktualisierte Auflage Juni 2007 
 
Für die Mitwirkung bei der Erstellung und Überarbeitung der Arbeitshilfen für das Jahresprakti-
kum wird den Mitgliedern der Arbeitsgruppe Hochschule-Praxis gedankt:  
Altmann M., Eggert K.-H., Göppner H.-J., Kammerbauer A., Kammerbauer M. †, Klug W., Mayr 
A., Metzner E., Oschwald A., Oxenknecht-Witzsch R., Rozbicki B., Verbole J., Wörl H. 
 
Herausgeberin: 
Die Beauftragte für die praktischen Studiensemester 
Anneliese Mayr 
Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 
Fakultät für Soziale Arbeit, 85071 Eichstätt 
Telefon 08421/93-1471 
Telefax 08421/93-1773 (Dekanat) 
Email: anneliese.mayr@ku-eichstaett.de 
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Das Jahrespraktikum 

 
 
 
ist eine wichtige Phase innerhalb des Studiums der Sozialen Arbeit. Der Begriff „So-
ziale Arbeit“ fasst Sozialpädagogik und Sozialarbeit zusammen und löst die bisherige 
Bezeichnung „Sozialwesen“ ab. 
 
 
1. Gesetzliche Rahmenbedingungen  
 
Nach der Rahmenstudienordnung für den Fachhochschulstudiengang Soziale Arbeit 
(RaStOSoz) vom 21. September 1995 (KWMBl I 1995, S. 395) finden die praktischen 
Studiensemester in der Regel im 4. und 5. Semester statt. Im Bayern ist die Fach-
hochschulausbildung einphasig, das heißt, die Praxissemester sind integrierter Bestand-
teil des grundsätzlich 8semestrigen Studiums. 
 
§ 1 der RaStOSoz definiert das Studienziel: 
 
Ziel des Studiengangs „Soziale Arbeit“ ist die Vermittlung der Befähigung zu selbständi-
gem beruflichem Handeln in den verschiedenen Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit auf 
der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und wissenschaftlicher Methoden. Das Studi-
um soll wissenschaftliches Wissen und berufsbezogene Kompetenzen vermitteln, die es 
ermöglichen, Lebenssituationen zu beschreiben, zu analysieren und zu erklären, Hand-
lungspläne zu entwickeln und zu verwirklichen sowie das eigene berufliche Handeln 
theoriebezogen zu begründen und zu reflektieren. Leitlinie der gesamten Ausbildung ist 
die Orientierung an den Menschen, um die es in der Sozialen Arbeit geht. 
 
 
2. Ausbildungsziele in den praktischen Studiensemes tern 
 
Die Ausbildung in den praktischen Studiensemestern dient dem allgemeinen Studienziel 
und den Einzelzielen des Studiengangs Soziale Arbeit (siehe § 1) dadurch in eigener 
Weise, dass die Studierenden in einzelnen Praxisfeldern exemplarisch mit der berufli-
chen Tätigkeit in der Sozialen Arbeit vertraut gemacht werden sollen. Die Studierenden 
lernen und üben berufliches Handeln durch Beteiligung am Arbeitsablauf der Ausbil-
dungsstelle entsprechend deren Arbeitsfeld und Aufgaben. Die Studierenden sollen ei-
nen Überblick erhalten über Aufgabenstellung, Struktur, Organisation und Arbeitsweisen 
der jeweiligen Ausbildungsstelle. Sie sollen Einsicht gewinnen in die politischen, rechtli-
chen und administrativen Voraussetzungen, Zusammenhänge und Folgen von Sozialer 
Arbeit. Sie sollen befähigt werden, die im Grundstudium erworbenen Kompetenzen im 
jeweiligen Arbeitsfeld anzuwenden sowie gewonnene Erkenntnisse und berufsethische 
Einstellungen in das berufliche Handeln einzubeziehen. 
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Weitere Ausbildungsziele sind: 

 
- Vertrautheit mit den Grundsätzen des Handelns in der Sozialen Arbeit anhand gel-

tender Gesetze, Richtlinien, Bildungs-, Lehr- und Erziehungspläne usw. 
 
- Fähigkeit zur Anwendung der für das jeweilige Arbeitsfeld relevanten Arbeitsformen, 

Vorgehensweisen und Arbeitstechniken: Konzepte/Theorien, Methoden und Verfah-
ren des Handelns mit einzelnen, Familien, Gruppen und Gemeinwesen in der Sozi-
alen Arbeit. Verknüpfung von Erklärungs- und Handlungswissen. Planmäßiges, sys-
tematisches Vorgehen in der Sozialen Arbeit: Bestandsaufnahme/Sozialanamnese, 
Analyse, Zielklärung, Handlungsplan, Veränderungsmaßnahmen und Auswertung 
des Erreichten/Evaluation. Sachgerechte zielgerichtete und reflektierte Vorgehens-
weisen: Informationsbeschaffung, Ressourcenerschließung, Gesprächsführung, Be-
ratung, Verhandlung, Intervention, Vertretung, Betreuung, Kontrolle, gutachterliche 
Stellungnahmen, Berichte, Schriftverkehr usw. 

 
- Vertrautheit mit den organisatorischen Grundlagen und Rahmenbedingungen So-

zialer Arbeit: Verwaltungsorganisation und -handeln. Dienst- und arbeitsrechtliche 
Rahmenbedingungen. Entwicklung und Umgestaltung von Organisationen. Sozial-
management: Ziele, Aufgaben, Planung, Steuerung, Kontrolle und Führung. Budge-
tierung in sozialen Organisationen. Öffentlichkeitsarbeit. Sozialplanung. 

 
- Einsicht in die Anwendbarkeit (Möglichkeiten und Grenzen) verschiedener Arbeits-

formen und Vorgehensweisen. 
 
- Fähigkeit und Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit hauptamtlichen und ehrenamtli-

chen Mitarbeitern sowie mit Vertretern anderer Institutionen und Organisationen. 
 
- Fähigkeit und Bereitschaft, Aufgaben und Verantwortung an der Ausbildungsstelle 

zu übernehmen. 
 
- Einsicht in die Möglichkeiten und Grenzen des eigenen beruflichen Handelns (z. B. 

durch Supervision). 
 
 
 
Vgl. RaStOSoz. vom 21. September 1995, Anlage 3 und Rahmenordnung für die Diplomprüfung 
im Studiengang Soziale Arbeit –Fachhochschulen- vom 03.07.2001 und 11.10.2001 (KMK u. 
HRK). 
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3. Auswahl der Ausbildungsstelle  
 
 
- Eine Ausbildungsstelle soll mindestens ein Jahr bestehen. 
 
- Sie soll umfassend auf die berufliche Tätigkeit im jeweiligen Arbeitsfeld der Sozia-

len Arbeit vorbereiten und so die Anwendung der durch die Hochschule vermittelten 
Ausbildungsinhalte in der Praxis ermöglichen. 

 
- Die Ausbildung an der Praktikumsstelle soll in der Regel von Fachkräften betreut 

werden, die ein Hochschulstudium im Studiengang Soziale Arbeit (bzw. Sozialwe-
sen, Sozialarbeit/Sozialpädagogik) abgeschlossen haben, über eine mindestens 
2jährige Berufspraxis verfügen und mindestens 1 Jahr an der Ausbildungsstelle tä-
tig sind. 
Es sollen grundsätzlich nicht mehr als 2 Studierende gleichzeitig von einer Person 
betreut werden.  

 
- Die Anleitung muss sich an der Ausbildungssituation der Studierenden orientieren 

und regelmäßig stattfinden. Grundsätzlich soll mindestens 1 x wöchentlich eine 
Praktikumsbesprechung durchgeführt werden. 
(Vgl. RaStOSoz. vom 21. September 1995, Anlage 3) 

 
 
 
 
 
 
4. Genehmigung der Ausbildungsstelle  
 
Die Genehmigung der Ausbildungsstelle erfolgt nach persönlicher Rücksprache mit der 
Beauftragten für die praktischen Studiensemester an der Hochschule zu den angege-
benen Sprechzeiten. Ein Antrag auf Genehmigung der Praktikumsstelle ist einzureichen. 
Handelt es sich bei der Beantragung um eine neue Praktikumsstelle, in der Praktikanten 
aus Eichstätt zum ersten mal angeleitet werden, so ist dem Antrag auf Genehmigung 
eine Kurzkonzeption der Einrichtung beizulegen. 
 
Vor Beginn der praktischen Studiensemester schließt der Student* mit der Ausbildungs-
stelle einen Ausbildungsvertrag ab. Nach Antritt des Praktikums muss die Mitteilung ü-
ber den Beginn der praktischen Studiensemester innerhalb einer Woche an das Prakti-
kantenamt (=Prüfungsamt) gesandt werden. Die Antragsformulare werden/wurden in der 
Einführungsveranstaltung am 27.06.2007 von der Beauftragten für die prakt. Studien-
semester ausgegeben. 
 
(*Aus Gründen des flüssigen Lesestils wird in den folgenden Ausführungen die männliche Form gewählt, gemeint ist 
jedoch immer auch die Praktikantin, die Praxisanleiterin, die Betreuungsdozentin.) 
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5. Organisation und Dauer  
 
Für Organisation, Dauer und Ablauf gelten folgende Regelungen: 
 
- Erstes und zweites praktisches Studiensemester haben einen zeitlichen Umfang 

von jeweils 20 Wochen, also insgesamt 40 Wochen. 
 
- Sie finden in der Regel im 4. und 5. Semester statt. 
 
- Unterbrechungen und Fehlzeiten sind grundsätzlich nachzuholen. 

Ausgenommen sind lediglich Ausfallzeiten von höchstens 5 Arbeitstagen in beiden 
praktischen Studiensemestern, welche der Student nicht zu vertreten hat. In diesem 
Fall muss dem Betreuungsdozenten ein ärztliches Attest vorgelegt werden. Die 
Ausfallzeiten sind in der Beurteilung über die praktischen Studiensemester an-
zugeben. 

 
Während der praktischen Studiensemester finden praxisbegleitende Lehrveranstal-
tungen im zeitlichen Umfang von 4 SWS an der Hochschule statt, deren Teilnahme 
für die Studierenden verpflichtend ist. Dies bedeutet, dass der Praktikant pro Se-
mester 18 Wochen vor Ort sein Praktikum ableistet, 2 Arbeitswochen umfassen die 
praxisbegleitenden Lehrveranstaltungen. Für beide praktische Studiensemester gilt: 
36 Wochen Praktikum vor Ort und 4 Arbeitswochen praxisbegleitende Lehrveran-
staltungen an der Hochschule. Diese praxisbegleitenden Lehrveranstaltungen wer-
den an der Fakultät für Soziale Arbeit Eichstätt, in drei sog. Blockwochen (i. d. Re-
gel von Montag bis Freitag) komprimiert angeboten. Für die unterschiedlichen Vari-
ationen der praktischen Studiensemester ergibt sich demnach folgende Regelung 
der Teilnahme an den Blockwochen: 
 

 Regulär  
Studierende 

Azykl. Studierende Erlass 1 PS Erlass 1 PS 

1. Blockwoche März Juli (vorgezogen) Beginn SoSe  
März 

Beginn WS: Okto-
ber  
Juli vorgez. 

2. Blockwoche Juli Oktober Juli (mit Koll.) Oktober 

3. Blockwoche Oktober März   

 Januar (nur Koll. 
s. Checkliste S. 
32 Nr. 7.4) 

Juli (nur Koll.)  Januar (nur Koll.) 

 
 
- Die praxisbegleitenden Lehrveranstaltungen (Blockwochen) werden gemäß dem 

Studienplan der Fakultät für Soziale Arbeit vom 9. Juli 1996, zuletzt geändert am 
08.07.2004, nach folgenden Rahmenthemen durchgeführt: 
 



 
 �

- 1. praxisbegleitende Lehrveranstaltung: Rolle des Praktikanten/Praktikantin; 
 
2. praxisbegleitende Lehrveranstaltung: Sozialarbeiterisches Handeln unter insti-
tutionellen Bedingungen (Arbeitsgrundlage: Institutionenbericht) 
 
3. praxisbegleitende Lehrveranstaltung: Professionelle Handlungskompetenz 
(auf kognitiver, emotionaler und pragmatischer Ebene) in Verbindung mit fachli-
chen Standards, Qualitätssicherung, Evaluation. 
 
Die Blockwochen finden in der Regel zum Beginn bzw. am Ende des jeweiligen 
Semesters statt. Organisation und Einladung zur 1. und 3. Blockwoche erfolgen 
durch das Praktikantenamt bzw. die Beauftragte für die praktischen Studiense-
mester. Für die 2. Blockwoche liegt die Verantwortung zu Planung, Organisation 
und Einladung beim jeweiligen Betreuungsdozenten. 

 
- Die Ausbildungsstelle verpflichtet sich lt. Ausbildungsvertrag, den Studierenden die 

Teilnahme an den praxisbegleitenden Lehrveranstaltungen und an den Prüfungen 
zu ermöglichen. 

 
- Die Studierenden sollen mindestens jeweils ein Semester an einer Ausbildungsstel-

le bleiben. 
(Vgl. RaStOSoz vom 21. September 1995, Anlage 3 und Rahmenordnung für die 
Diplomprüfung im Studiengang Soziale Arbeit –Fachhochschulen- vom 03.07.2001 
und 11.10.2001 (KMK u. HRK), Verordnung über die praktischen Studiensemester 
an Fachhochschulen (Praxissemesterverordnung – PrSV) v. 16. Oktober 2002). 

 
- Die wöchentliche Arbeitszeit entspricht in Dauer und Einteilung der eines vollzeitlich 

beschäftigten Mitarbeiters der Ausbildungsstelle. Der Praktikant als Lernender soll 
jedoch nicht völlig in die Alltagsroutine des Arbeitsablaufs eines selbstverantwortli-
chen Mitarbeiters eingebunden werden. 

 
� Der Praktikant hat keinen Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub. Für eine sinn-

volle Überbrückung des sog. „Sommerlochs“ zwischen dem 4. Semester (dies ist in 
der Regel ein Sommersemester) und dem 5. Semester (in der Regel ein Winterse-
mester) wird empfohlen, dass Praktikant, Praxisanleiter und Dienststelle eine für al-
le Beteiligten vertretbare und einvernehmliche Lösung finden. Es kann eine ange-
messene Pause vereinbart werden, die nicht zu den 20 bzw. 40 Praxiswochen 
zählt. �

 
- Während des Praktikums bleibt der Praktikant eingeschriebener Student im Fach-

hochschulstudiengang Soziale Arbeit. Das 3semestrige Grundstudium ist sehr breit 
angelegt und bereitet nicht auf ein bestimmtes Arbeitsfeld vor. Die Studierenden 
kommen als Lernende und benötigen im Rahmen ihrer praktischen Studiensemes-
ter ausreichend Zeit und Freiraum für den Lernprozess. Die Hochschule empfiehlt, 
dem Praktikanten in vertretbarem Rahmen ein Zeitkontingent (max. 4 Std. wöchent-
lich) für Reflexion, Materialsammlung, einschlägige Fachlektüre, Berichtswesen etc. 
zur Verfügung zu stellen. 
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6. Auslandspraktika   
 
Dazu gibt es ergänzende Informationen von Herrn Prof. Dr. Christian Beck. 
 
 

 
7. Der individuelle Ausbildungsplan  
 
Die RaStOSoz sieht die Erstellung eines individuellen Ausbildungsplanes als Grundlage 
für die Zustimmung zum Ausbildungsvertrag vor. Er ist spätestens 4 Wochen nach dem 
Beginn des Praktikums, unterschrieben von Praxisanleiter und Praktikant, bei dem 
Betreuungsdozenten einzureichen. 
 
Der individuelle Ausbildungsplan soll nicht nur als formale Voraussetzung begriffen, son-
dern als Chance genutzt werden, eine wichtige Ausbildungsphase zu strukturieren: Der 
Ausbildungsplan soll konkret die Besonderheiten der Praktikumsstelle, sowie die Inte-
ressen und Möglichkeiten von Anleiter und Praktikant berücksichtigen. Die Prozesshaf-
tigkeit praxisorientierten Lernens soll zeitlich und inhaltlich strukturiert werden und pha-
senentsprechend überprüft und ausgewertet werden. 
 
Der Ausbildungsplan beinhaltet Ausbildungsziele, Ausbildungsinhalte und die methodi-
sche Vorgehensweise sowie eine zeitliche Strukturierung des gesamten Ablaufs der 
praktischen Studiensemester. Vergleichen Sie dazu das "Modell eines Ausbildungspla-
nes" auf den folgenden Seiten. 
 
 
 
Auf dem Deckblatt des individuellen Ausbildungsplanes müssen folgende Angaben 
ersichtlich sein: 
 

1. Bezeichnung und Adresse (einschl. Telefonnummer-Durchwahl u.  
E-Mail) der Praktikumsstelle sowie der Träger der Einrichtung. 

 
2. Name/Vorname/Beruf und Position der Anleiterin/des Anleiters. 

 
3. Name/Vorname der Praktikantin/des Praktikanten. 

 
4. Genauer Zeitraum des Praktikums von ... bis ... 

 
5. Vereinbarung über Zeit und Umfang der Anleitungsgespräche. 

 
6. Datum/Unterschrift d. PraxisanleiterIn und d. PraktikantIn. 
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Modell eines Ausbildungsplanes 

 

Lernziele Inhalte Methoden/Organisation Zeitl. Ablauf des Lern- 
prozesses und Evaluation 

Klärung des Stellenverständnisses 
beim Praktikanten 

Abklären der Vorstellungen und Präzi-
sierung der Stellung des Praktikanten in 
der Institution 
 

a) 

 
b) 

c) 

Vorstellungsgespräch (Leiter d. 
Institution, Praxisanleiter, Prakti-
kant, evtl. andere Mitarbeiter) 
Möglichkeit/Angebot zu Probeta-
gen im Praxisfeld 
Vorstellung und Einführung bei 
den Mitarbeitern 

Vorbereitungsphase auf das Praxisjahr 

Erwerb grundlegender Kenntnisse über 
das Praxisfeld 

a) Institution, ihre Ziele und Or-
ganisationsstruktur 

b) Klienten: Zielgruppen, vorherr-
schende Problematik 

c) Fachspezifische Arbeits-
methoden 

a) 
 
b) 
 
c) 
 
 
 
d) 
 
 
 
 
 
 
e) 

Bekanntmachen mit dem Ar-
beitsplatz: Zuweisen der Tätigkeit 
Erstellung des Ausbildungspla-
nes mit dem Anleiter 
Anfangs möglichst gemeinsames 
Arbeiten von Anleiter und Prakti-
kant nach Tagesplan mit anschl. 
Auswertung 
Studium verschiedener Materia-
lien, die für das Praxisfeld von 
Bedeutung sind (z. B. Veröffentli-
chungen von und über die Institu-
tion und das Praxisfeld, Interne 
Papiere, gesetzliche Grundlagen, 
Akten, Berichte usw.) 
Teilnahme bei Mitarbeiterbespre-
chungen, Teamarbeit 

Einführungsphase (4-6 Wochen) 
einmal wöchentlich Anleitungsgesprä-
che 

Einübung grundlegender fachlicher 
Arbeitsmethoden 

Methoden je nach Praxisfeld z. B. Pla-
nungsmethoden, Gesprächsführung, 
Gruppenarbeit 

a) gezielte Beobachtung prakti-
scher Methoden (Hospitation) 
in den verschiedenen Berei-
chen 

b) eigene Erfahrungsversuche 
unter Anleitung 

Erste Blockveranstaltung an der Hoch-
schule (Mitte März) 
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Lernziele Inhalte Methoden/Organisation Zeitl. Ablauf des  Lern- 
prozesses und Evaluation 

Theoretische Vertiefung Reflexion der Anfangsphase m. d. 
AnleiterIn: 
Literatur 
- zur Zielgruppe 
- zum Handlungsfeld 
- zum Theorie-Praxis-Bezug 
 

  

Kennenlernen der  Voraussetzungen 
für das  selbständige Arbeiten mit  den 
Klienten 
 
 
Erwerb sozialer Kompetenz 
 
 
Hinführung zum selbständigen Arbei-
ten (methodisch-fachlich) 

a) Diskussion der Ziele und Auf-
gaben der Institution, in Bezug 
auf die Zielgruppe, sowie auf 
Staat und Gesellschaft. 

b) Einschränkende, institutionelle 
Bedingungen bei der Zielver-
wirklichung (personelle, finan-
zielle, räumlich-technische Be-
dingungen). 

c) Zusammensetzung des Klien-
tel, Probleme, Bedürfnisse, 
Lebensweise. 

d) Erfolgsquote, Klientelbedingte 
Sachzwänge, soziale, sprachli-
che, psychische Barriere. 
Selbständige Handlungs-
schritte im Rahmen größerer 
fachlich-methodischer Hand-
lungseinheiten, sowie Ein-
führung in die Verwaltungs-
praxis. 

a) Erstellung eines Institutionen-
berichts (Materialsammlung, 
Gespräche mit Anleiter und 
verschiedensten Mitarbeitern, 
Geschichte der Institution und 
des Praxisfeldes) 

b) Direkter Kontakt mit dem 
Klientel in der täglichen Arbeit 
ergänzt durch einschlägige 
Fachliteratur, Aktenstudium 
u.ä. 

c) Mitarbeit in Teambesprech-
ungen, Teilnahme an über-
institutionellen Konferenzen, 
Tagungen usw. 

d) Vorbereitung der Handlungs-
schritte unter Berücksichti-
gung der institutionellen Gege-
benheiten und auf der Grund-
lage des Fachhochschul-
wissens. Durchführung unter 
Beobachtung des Anleiters, 
gemeinsame Reflexion mit 
dem Anleiter. 

Differenzierungsphase  
Erster Hauptteil (etwa März bis Ende 
Juni) 

 

Zwischenbilanz mit Anleiter durch Ver-
gleich mit Ausbildungsplan 

 

Vorlage des Institutionenberichts (Juni) 
Zweite Blockveranstaltung 
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Lernziele Inhalte Methoden/Organisation Zeitl. Ablauf des Lern- 
prozesses und Evaluation 

Theoretische Vertiefung Reflexion der Differenzierungsphase 
m. d. AnleiterIn:  

Literatur 
- zur Zielgruppe 
- zum Handlungsfeld 
- zum Theorie-Praxis-Bezug 
 

 
 

Einübung und Erweiterung der  selb-
ständigen Arbeiten unter Beachtung 
folgender Zielperspektiven: 

a) Sensibilisierung für Selbst-
kritik, Toleranz und Kompro-
mißbereitschaft, Kooperation 

b) Fähigkeit, Problemlösungs-
strategien und Handlungs-
alternativen zu entwickeln; 

c) Klärung und Erprobung der 
Berufsmotivation, Ausbildung 
einer beruflichen Identität 

Kleinere selbständige Handlungsein-
heiten, einschl. der notwendigen büro-
kratischen und organisatorischen Maß- 
nahmen 

Ausgehend von einem Problem eines 
Klienten oder einer Gruppe: Entwurf 
einer Handlungseinheit mit Alternati-
ven, Durchführung des Plans und 
Auswertung (wiederholt, mit verschie-
denen Schwerpunkten, je nach Lern-
fortschritt  oder - schwierigkeiten des    
Paktikanten) Einübung von wiederkeh-
renden kleineren Handlungsabläufen 
(auch bürokratischer Art) zum Erwerb 
von Routine 

  

 

  

Vertiefungsphase  
Zweiter Hauptteil (Juli bis November) 
 
Zwischenbilanz mit Anleiter durch Ver-
gleichen mit dem Ausbildungsplan 
 
Arbeitsfeldanalyse/Zeitbudget-              
analyse 
 
Dritte Blockveranstaltung  (Anfang 
Oktober ) 
 
Vorbereitung des Fallberichtes 

Theoretische Vertiefung 

 

Reflexion der Hauptphase mit  der 
AnleiterIn:  
Literatur 
- zur Zielgruppe 
- zum Handlungsfeld 
- zum Theorie-Praxis-Bezug 

 

 
  

 
 



 �� �

Lernziele Inhalte Methoden/Organisation Zeitl. Ablauf des  Lern- 
prozesses und Evaluation 

Eigenverantwortlicher und kompetenter 
Einsatz des Wissens und Könnens zur 
Bearbeitung und Lösung der Probleme 
in einem begrenzten Arbeitsfeld  
Erkennen der eigenen Theoriedefizite 
im Hinblick auf  die Planung des letz-
ten Studienabschnittes 

Aktive Mitwirkung bei professi-
onellen Arbeitsaufträgen und 
Arbeitsabläufen im Praxisfeld 

 

Zuteilung und Umschreibung  eines 
Arbeitsfeldes 

Erstellung der Beurteilung durch Aus-
wertung mit d. PraxisanleiterIn 

Abschlussphase (Dezember-Januar) 

Vierter Block (Januar) 

Fallbericht des Praktikanten 
 
Beurteilung durch den Anleiter 
 
 

Theoretische Vertiefung 
 Reflexion der Abschlussphase 
 m. d. AnleiterIn:  
             Literatur 

- zur Zielgruppe 
- zum Handlungsfeld 
- zum Theorie-Praxis-

Bezug. 

. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 �� �

8. Berichte 
 
8.1 Fortlaufende Berichte 
 
 
 
Fortlaufender Bericht Nr. ......................                                  SS/WS________ 
Praktisches Studiensemester 2008/2009 
 
 
 
PraktikantIn: 
 
 
Praktikumsstelle: 
 
 
Berichtszeitraum: 
 
 
 
Beschreibung einer exemplarischen Handlungssituation und methodischer Vor-
gehensweisen 
 
 
1. Vorbereitende Erwägungen und Fachlektüre. 
 
2. Beschreibung der geplanten Vorgehensweisen. 
 
3. Beschreibung des Verlaufs (mit eigenen Handlungsweisen) und des Er-

gebnisses. 
 
4. Auswertung, Reflexion (u. a. eigene Person). 
 
5. Inhalte der Praxisanleitung. 
 
6. Zusammenfassende Einschätzung des Praktikumsverlaufs seit dem letzten 

fortlaufenden Bericht.� 
- Verlauf des Praktikums in Bezug auf den individuellen Ausbildungsplan. 

 
 
 
 
(ca. 2 – 4 Seiten) 
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Berufsfeldanalyse (BFA)
 

Berufsfeldanalyse (BFA) 
 
Die Berufsfeldanalyse ist ein wichtiges Instrument für die professionelle Soziale Arbeit. 
Besonders am Beginn einer Einrichtung oder der Aufnahme einer neuen Berufstätigkeit in 
einer bestehenden Einrichtung wird eine Berufsfeldanalyse erstellt. 
 
Auch Kollegen bestehender Einrichtungen Sozialer Arbeit sollten gemeinsam an ihre 
Erstellung gehen, um sich des Standes ihrer Arbeit zu vergewissern. 
 
In unserer Praxis als Organisationsberater sind wir nicht wenigen Sozialarbeitern begegnet, 
die entweder nicht wussten, was unter einer Berufsfeldanalyse zu verstehen ist oder noch 
nie eine erstellt hatten.Dies wirft nicht nur ein beschämendes Bild auf einen Beruf, der um 
Anerkennung bemüht ist, in der Öffentlichkeit aber immer noch als „sprachlos“ gilt,  weil 
der Berufsstand Außenstehenden nicht mitteilen kann, was er in seiner Arbeit macht, mit 
welchen wirklichen Zielen erarbeitet und was er dabei für seine Klientele und die Gesell-
schaft leistet. 
 
Es ist aber auch ein trauriges Bild, wenn die Ausbildung nicht nachhaltig oder gar nicht 
vermittelt hatte, mit welchen Kategorien, Instrumenten und Verfahren eine BFA durchge-
führt wird und was ihr praktischer Nutzen ist. 
 
Die BFA hat nach unserer Konzeption zwei Teile: 
 
- Da ist zunächst der statische Teil, dessen Instrument wir im folgenden beschreiben. Es 

handelt sich hierbei quasi um ein in die Tiefe und in die Breite gehendes, also dreidi-
mensionales, Breitwand-„Standfoto“, um eine analytische Momentaufnahme zu erhal-
ten, die ein möglichst vollständiges Bild an einem bestimmten Zeitpunkt liefert und 
schließt eine Organisationsanalyse mit ein. Dieser – statische – Teil sollte in nicht zu 
langen Zeitabständen (3-5 Jahren) wiederholt werden, damit Veränderungen in der 
ganzen Breite festgestellt werden können. 

 
- Der dynamische Teil betrifft die fortlaufende Protokollation und Reflexion des profes-

sionellen Handelns der einzelnen Sozialarbeiter sowie dessen gemeinsamer Diskussion 
im jeweiligen Kollegium. Dies kann nach unserer Erfahrung sehr gut mit Hilfe des von 
uns entwickelten Selbstmanagement-Konzepts, des „Selbstreflexiven Arbeitskonzepts 
(SAK)“ (Müller/Gehrmann 1990), geschehen. 
 

 
 
 
 
 

 Berufsfeldanalyse (BFA)
 
 
 

Der statische Teil kann im Studium der Sozialen Arbeit als Methode vermittelt und er-
probt werden, der dynamische Teil bedarf eines kontinuierlichen berufsfeldpraktischen 
Handelns über einen längeren Zeitraum und ist daher in den Theorie-Praxis-Sequenzen 
des Studiums nicht leicht zu erproben. 
 
 
 
 
 
Aus: Gehrmann,G./Müller, Kl.D., Management in sozialen Or-
ganisationen: Handbuch für die Praxis Sozialer Arbeit, 3. aktua-
lisierte Auflage, Walhalla-Fachverl., Regensburg, Bonn, 1999. 
Seite 260-267. 

 
 
 
 
 
 
Seitenzahl ca. 15 Seiten 
Dieser Bericht soll vom Praxisanleiter abgezeichnet  
werden.  
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Kategorien zur Berufsfeldanalyse und Gliederung
 

 Kategorien zur Berufsfeldanalyse und Gliederung 
 

 
Kategorien zur Berufsfeldanalyse und Gliederung 
 

Übersicht 
 
I. Struktur des Arbeitsplatzes 

 
1. Träger 
2. Einrichtung 
3. Mitarbeiter – Personalstruktur 
4. Organisationskultur 
5. Arbeitsplatz 
6. Zielgruppe(n), Klientel 
7. Arbeitsverhältnis(se) 
8. Arbeitsbedingungen 
 

II. Soziales und politisches Umfeld 
 

1. Lebensraum/-räume der Klientel 
2. Politischer Rahmen 
3. Soziale Umfeldstruktur 

 
III. Berufliches Handeln der Sozialen Arbeiter*) 
 

1. Arbeitskonzepte/Tätigkeitsbeschreibung 
2. Handlungsspielräume 
3. Interaktionen/Strategien 
4. Verhältnis und Regelung zwischen Sozialarbeitern *) und Klienten 
5. Relationen und Regelungen zwischen den Sozialarbeitern *) und  

anderen Kollegen /Stellung in der Einrichtung 
 
 
 
___________________ 
*) Wenn wir von „Sozialer Arbeit“ reden, so meinen wir die Handlungsfelder der Sozial-
 arbeiter und der Sozialpädagogen, die wir als Sozialarbeiter oder Soziale Arbeiter 
 bezeichnen. Nach unserer Auffassung ist Soziale Arbeit der Oberbegriff. Sozialpäda-
 gogik ist demnach nur ein Teilbereich der Sozialen Arbeit 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I. Struktur des Arbeitsplatzes 
 
1. Träger 
 
·  Rechtliche / politische Einbindung / Zusammenhänge 
·  Organisation und Konstitution des Trägers, Führungsstruktur und Controlling 
·  Finanzierungsgrundlage(n) 
·  Einflüsse – Einflußmaßnahmen 
·  Übergeordnete Ziele, Wertsysteme, Ideologien, ihre Bedeutung für die sozialen Dienst-

leistungen der angeschlossenen Einrichtungen 
 
2. Einrichtung 
 
·  Rechtlicher / politischer Rahmen 
·  Typus (z. B. kirchlich, staatlich, privat usw.) 
·  Außen-Organisationsstruktur (z. B. zentral – dezental, generalistisch – spezialisiert 

usw.) 
·  Binnen-Organisation, Leitungsstruktur (z. B. Stab – Linie), Führungstypus 
·  Lage im Verhältnis zum Einzugsbereich, zu anderen Einrichtungen der Infrastruktur 
·  Konzeption, Aufgaben, Arbeitsziele 
·  Interne und externe (mit anderen Einrichtungen und Diensten) Kooperation 
·  Finanzierung nach Art, Höhe, Sicherheit und Fristigkeit 
 
3. Mitarbeiter – Personalstruktur 
 
·  Personelle Ausstattung, Zusammensetzung nach Qualifikation, Geschlecht, Alter und 

Zugehörigkeitsdauer 
·  Anstellungsverhältnis(se) (z. B. fest, Aushilfe, Praktikantenvertrag, Arbeitsbeschaf-

fungsmaßnahme, ehrenamtlich) 
·  Entlohnung(en) (z. B. tariflich – außertariflich, Honorarbasis, Praktikantenbezahlung) 
·  Aufbau /Schichtung (z. B. hierarchisch, egalitär usw.) 

 

����
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Kategorien zur Berufsfeldanalyse und Gliederung
 

 Kategorien zur Berufsfeldanalyse und Gliederung 
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8.3 Arbeitsfeldanalyse (Zeitbudgetanalyse)  
 
Sie bezieht sich auf das Tätigkeitsfeld des Praktikanten. Ca. 1 Seite Statistik und 2 
bis 4 Seiten Auswertung. Dieser Bericht soll vom Pr axisanleiter abgezeichnet 
werden.  
 
Ziel einer Arbeitsplatzanalyse ist es, die relevanten Faktoren heraus zu arbeiten, die 
die Spezifik der Tätigkeiten einer bestimmten beruflichen Profession im Unterschied 
zu anderen kennzeichnen und einer Bewertung zugänglich zu machen. Ein wichti-
ges Instrument der Arbeitsplatzanalyse stellt die Zeitbudgetanalyse dar. Diese misst 
die Zeitanteile, die im Verlaufe einer möglichst „normalen“ durchschnittlichen Ar-
beitswoche für bestimmte Tätigkeiten anfallen (z. B. wie hoch ist der Zeitanteil, der 
auf verwalterische Tätigkeiten im Unterschied zu klientenbezogenen Tätigkeiten an-
fällt). Die Auswertung der Ergebnisse ergibt einerseits Hinweise auf entsprechende 
Besonderheiten, die die unterschiedlichen Berufsfelder kennzeichnen, andererseits 
stellt sie eine Grundlage zur Einschätzung des individuellen Zeitmanagements dar 
(z. B. liegt der hohe zeitliche Aufwand für bestimmte Tätigkeiten an meinem persön-
lichen Arbeitsstil oder gibt es dafür arbeitsplatzbedingte Gründe?). 
 
Zum Vorgehen: 
 
Es ist ein geeigneter Zeitraum zu wählen, z. B. eine Arbeitswoche, die keine außer-
gewöhnlichen Besonderheiten enthält. Die verschiedenen Zeitanteile, die die jeweili-
gen Tätigkeiten umfassen, müssen möglichst genau (z.B. mittels einer Stoppuhr) 
gemessen und schriftlich festgehalten werden. Anschließend werden Indikatoren 
gebildet, unter denen diese Zeiteinheiten sinnvoll zusammengefasst und unterschie-
den werden können. Die Ergebnisse werden anschließend graphisch dargestellt (z. 
B. in Form eines Balken- oder Kreisdiagramms wie im aufgezeigten Beispiel auf der 
nächsten Seite). Das so gewonnene Datenmaterial stellt die Grundlage für eine in-
haltliche Auswertung dar. 
 
Mögliche Leitfragen zur Auswertung sind: 
 
- was sind meine größten oder geringsten „Zeitfresser“? 
- warum fällt das Ergebnis so aus und woran liegt das? Ist das so für mich in 

Ordnung?�
- hat das Ergebnis etwas mit dem spezifischen Arbeitsfeld zu tun?�
- Warum brauche ich soviel Zeit für eine bestimmte Kategorie? (z. B. Verwal-

tungsaufwand, weil ich ein schlechter Organisator bin? Wie lässt sich z. B. 
hoher Aufwand für Vor- und Nachbereitung legitimieren?�

- weitere arbeitsfeldspezifische Aspekte zur Auswertung?�
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Prof. Dr. Katharina Meyer                     Evaluation und Selbstevaluation in der SA 

 

Zeitbudgetanalyse 
 

Datum 
 

Zeitaufwand 
auf ca.  

15 Minuten 
genau 

Beteiligte 
Professionelle 

Direkte  
Klientenarbeit 

Indirekte  
Klientenarbeit 

Infrastruktur-
arbeit 

Team 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 z. B.: 
Praktikant, 
Sozialarbeiter, 
Verwaltungs-
kraft 

z. B.: 
Beratung in der  
Einrichtung. 
Klinikbesuche.  
Hausbesuche. 
Gruppen- 
angebote. 
Begleitung auf  
Ämter usw. 
Telefon- 
Beratung. 

z. B.: 
Gutachten- 
    erstellung. 
Vermittlungs- 
    arbeit. 
Nachbar- 
    schafts- u.  
    Angehörigen-  
    arbeit 
Beratung so- 
    zialer Hilfen 
    (Wohngeld, 
    Sozialhilfe, 
    Kuranträge 
    usw.). 
Kontakt zu an- 
    deren, mit 
    den Klienten 
    befassten 
    Stellen 
 

z. B.: 
Institutionen- 
    beratung. 
Gremien- 
    arbeit (fach- 
    lich u. po- 
    litisch). 
Erschließung 
    von Kon- 
    takten. 
Aktivierung 
    freiwilliger 
    Helfer. 
Öffentlich- 
    keitsarbeit. 
Anleitung von 
    Selbsthilfe- 
    gruppen. 
Planungs- und 
    Konzept- 
    Arbeit 

z. B.: 
Fallbespre- 
    chungen. 
Supervision. 
Krisen- 
    gespräche. 
Gespräche 
    über Dienst- 
    pläne. 
Arbeitsor- 
    ganisation.   
              
Gespräche mit 
    dem    
    Träger 

Name: Maier   Profession: Psychologe  
�
�

�
Quelle: Heiner, M. (Hg.) (1994). Selbstevaluation als Qualifizierung in der Sozialen Arbeit. Fallstudien aus der Praxis. Freiburg: 
            Lambertus. Seite 189. 
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Vorschlag zur Erstellung des Fallberichtes         Dieser Bericht soll vom Praxis- 
               anleiter abgezeichnet werden. 
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Vorbemerkung: Sozialarbeitswissenschaft (SAW) als H andlungswissenschaft 
�

CB���A��������+������ �������"#
$
�:���#��


,�*��� *������M�+�����������-��� �������
������� ������ �������N��&������� ������������$���� �����������:�����������������������
*������ ��������������7������� ��)����������������� �����N�����������.��������
�-������#������
��������A��������+������ ��������������������8����� ���������>������ ���������
9�#������-�*�����������N�������9�#������-�*�������� ������������ ������ ��������
�����������������=����N���������������������������� ��������A��������)��*��.�
D � �

�
�
�
�9>-��� ������������������9�#�����*���������� � ������A��������)��*��.�+������ ������ ������
�������!(������
�9���*����#����#��'��� ������������ ���>������ �������":�����������������%�,�����
:����������������/� ����#�)������":���������������� ��,
�
�
1. Gliederung des Fallberichtes 2 
�
�
�
� � � � � � � � � � � � �
�
� � � � � � � � � � � � �
�
� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � 3333����
� � � � � � � � � � � � FFFF����
� � � � � � � � � � � � ----� ���
� � � � � � � � � � � � !!!!����
� � � � � � � � � � � � ????����
� � � � � � � � � � � � ----� ���
� � � � � � � � � � � � 4444����
� � � � � � � � � � � � 1111����
� � � � � � � � � � � � ��� �� ���
� � � � � � � � � � � � @@@@����
�
� � � � � � � � � � � � �
�
� � � � � � � � � � � � �
�
�
2. Situationsbeschreibung 
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3.2 Analyse einer Gruppensituation 
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3.3 Analyse einer Projektsituation 
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9. Anhang 
9.1 Information über die Krankenversicherung 
 
 
 

I N F O R M A T I O N  
 

über die Krankenversicherung während des Jahresprak tikums 
 

--------------------------------------------- 
 
 
 
Die Studierenden behalten während des Praktikums ihren Studentenstatus und unter-
liegen somit auch der studentischen Krankenversicherung, soweit Versicherungspflicht 
besteht. 
 
Bei Praktika, die im Ausland abgeleistet werden, ist eine private Krankenversicherung 
abzuschließen. 
 
 
 
 
Eichstätt, den 15. Juni 2005 
 
 
 
 
gez. Meunzel 
Verw.-O.-Amtsrat 
Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�
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9.2 
Gesetzlicher Unfallschutz für Studenten während der  praktischen  
Studiensemester 
 
390                                                   KWMBl Nr. 22/2002 
�

II. Bekanntmachungen der Bayerischen Staatsminister ien  
für Unterricht und Kultus 

und Wissenschaft, Forschung und Kunst. 
�

221041-WFK 
 

Bestimmungen zum Vollzug der Verordnung 
über die praktischen Studiensemester 

an Fachhochschulen 
 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministe-
riums für Wissenschaft, Forschung und Kunst 

 
vom 24. Oktober 2002 Nr. XI/3-3/412-11/47 328 

 
Das Bayerische Staatsministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst erlässt aufgrund des 
Art. 135 Abs. 1 Bayerisches Hochschulgesetz zum 
Vollzug der Verordnung über die praktischen Stu-
diensemester an Fachhochschulen (Praxissemes-
terverordnung – PrSV) vom 16. Oktober 2002 
(GVBl S. 589) folgende Bestimmungen: 
 
1. Zu § 1 
 
1.1  
Studenten sind im praktischen Studiensemester 
ebenso wie im Grundpraktikum kraft Gesetzes 
über die für die Ausbildungsstelle zuständige Be-
rufsgenossenschaft gegen Arbeitsunfall versichert 
(§ 2 Abs. 1 Nr. 1 des Siebten Buches des Sozial-
gesetzbuches (SGB VII). Bei der Ableistung des 
praktischen Studiensemesters im Ausland besteht 
Unfallversicherungsschutz gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 
SGB VII i. V. m. § 4 Abs. 1 des Vierten Buches 
des Sozialgesetzbuches (SG IV) jedoch nur dann, 
wenn das Beschäftigungsverhältnis mit dem Prak-
tikanten im Inland begründet wurde und der (deut-
sche) Betrieb den Praktikanten ins Ausland ent-
sendet. In diesem Fall sind die Studenten auch 
während des Auslandsaufenthalts bei der jeweili-
gen Berufsgenossenschaft des Betriebs gegen 
Unfall gesetzlich versichert, wobei es nicht darauf 
ankommt, ob es sich um die Entsendung an eine 
ausländische Filiale einer deutschen Firma oder 
eine ausländische Bau- oder Montagestelle han-
delt. Wenn die Studenten jedoch von vornherein 
ihr praktisches Studiensemester bei einer auslän-

dischen Firma oder bei einer ausländischen Filiale 
einer deutschen Firma im Ausland ableisten, ohne 
im Inland ein Beschäftigungsverhältnis zu begrün-
den, besteht kein gesetzlicher Unfallver-
sicherungsschutz nach deutschem Recht. 
 
1.2 
Die Bestimmungen über die studentische Kran-
ken- und Pflegeversicherung (§ 5 Abs. 1 Nr. 9 des 
Fünften Buches des Sozialgesetzbuches (SGB V) 
und § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 des Elften Buches 
des Sozialgesetzbuches (SGB XI) gelten auch für 
Studenten in den praktischen Studiensemestern 
und im Grundpraktikum. Die Studenten in den 
praktischen Studiensemestern und im Grundprak-
tikum unterliegen gemäß den Bestimmungen des 
Sozial-gesetzbuches jedoch nicht der Ver-
sicherungspflicht für abhängig  Beschäftigte in der 
Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversi-
cherung (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 SGB V, § 20 Abs. 1 Satz 
1 SGB XI, § 5 Abs. 3 Nr. 1 SGB VI, § 27 Abs. 4 Nr. 
2 SGB III). 
 
1.3 
Studenten im praktischen Studiensemester oder 
im Grundpraktikum haben Anspruch auf Ausbil-
dungsförderung nach Maßgabe des Bundesaus-
bildungsförderungsgesetzes. Etwaige Vergütun-
gen oder Ausbildungsbeihilfen der Ausbildungs-
stelle werden auf die Leistungen nach dem Bun-
desausbildungs-förderungsgesetz nach den Be-
stimmungen dieses Gesetzes angerechnet. 
 
1.4 
Der Abschluss einer Haftpflichtversicherung durch 
den Studenten wird empfohlen, sofern die Ausbil-
dungsstelle nicht ohnehin eine solche Versiche-
rung verlangt oder das Haftpflichtrisiko nicht be-
reits durch eine von der Ausbildungsstelle abge-
schlossene Versicherung abgedeckt ist. Die Hoch-
schulen sollen auf den Abschluss von Gruppen-
versicherungen hinwirken. 
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9.3 
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt    Juni 2002 
Fakultät für Soziale Arbeit 
 
 
 
 Handreichung für die Beurteilung 
 der praktischen Studiensemester  
 
 
1. Die Beurteilung dient zur Klärung der Qualifikation der Studierenden für das von ihm/ihr 

gewählte Praxisfeld und ist kein Zeugnis im arbeitsrechtlichen Sinne. Sie dient aus-
schließlich Ausbildungszwecken und ist Voraussetzung für die Zulassung zum Kolloqu-
ium am Ende der praktischen Studiensemester. Die Beurteilung des Praktikums dient 
auch der Prüfungskommission der Fakultät für Soziale Arbeit neben anderen Kriterien 
zur Feststellung der erfolgreichen Ableistung der praktischen Studiensemester. Aus der 
Beurteilung muss eindeutig hervorgehen, ob das Praktikum mit Erfolg abgeleistet wor-
den ist. 

 
2. Die Beurteilung sollte in einem Auswertungsgespräch mit den Studierenden erarbeitet 

und vor Beendigung der praktischen Studiensemester geschrieben werden. Eine konti-
nuierliche Praxisanleitung während der praktischen Studiensemester wird vorausgesetzt. 

 
3. An den Anfang der Beurteilung sollte neben Namen und Geburtsdatum der Studen-

tin/des Studenten die genaue Dauer (von/bis) der praktischen Studiensemester und die 
Zahl der Fehltage gestellt werden, im weiteren der Name und Beruf, sowie die Dienst-
stelle der Anleiterin/des Anleiters. Der Aufgabenbereich und die Arbeitsweise der Prakti-
kumsstelle ist kurz darzustellen. 

 
4. Die Beurteilung sollte Auskunft geben über die beruflichen Fähigkeiten, Fertigkeiten und 

über die Arbeitsleistung: 
4.1 Übersicht, Flexibilität, Zeiteinteilung, Zuverlässigkeit, Fähigkeit zu selbständigem 

Arbeiten, Kreativität, Belastbarkeit, Toleranz, Kritikfähigkeit; 
4.2 Verständnis für den Klienten und seine Situation, Beobachtungsgabe, Kontaktfä-

higkeit, Einfühlungsvermögen, Herstellen und Durchhalten einer beruflichen Be-
ziehung, Fähigkeit, eigene Probleme zurückzustellen; 

4.3 Gesprächsführung, diagnostische Fähigkeit, mündliche und schriftliche Aus-
drucksfähigkeit, Umgang mit Gesetzen und administrative Kenntnisse, Organisa-
tionsfähigkeit, pädagogische Programmmittel, bürotechnische Arbeiten und Aus-
nutzung der technischen Hilfsmittel; 

4.4 Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen, Verhalten gegenüber Vorgesetzten 
und Kollegen, Teamfähigkeit, Identifikation mit der eigenen Rolle. 

 
Die Beurteilung soll vom Praxisanleiter und Diensts tellenleiter unterschrieben werden 
und spätestens drei Tage vor dem Termin des Prüfung skolloquiums dem Betreuungsdo-
zenten im Original  vorliegen. 
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 9.4 Checkliste für die Ableistung der praktischen Studiensemester  
  2008/2009 (Organisation und Termine) 
 

 
1. Suche/Bewerbung um eine Praktikumsstelle. 
 
1.1 Eigene Initiative. 

Bitte, beginnen Sie rechtzeitig mit der Suche und Bewerbung um eine Prakti-
kumsstelle. Ein Bewerbungsverfahren kann einige Wochen in Anspruch nehmen. 

 
1.2 Verzeichnis von Praktikumsstellen bei Frau A. Mayr, eO, Zi. 111. 
 
1.3 Ausschreibungen am schwarzen Brett, eO, Erdgeschoss und Treppenhaus. Pra-

xisbörse am Mittwoch, 24. Oktober 2007 von 10.00 – 14.00 Uhr. 
 
2. Antrag auf Genehmigung der Praktikumsstelle (mit Formblatt) und Vorlage des 

Ausbildungsvertrages (4-fach) bis spätestens 31. Januar 2008  bei der Beauf-
tragten für die praktischen Studiensemester, Frau Anneliese Mayr. Persönliches 
Erscheinen ist erforderlich. 

 
2.1 Das Jahrespraktikum kann mit dem SS ̀ 08 beginnen, wenn die Studierenden die 

Leistungen des Vordiploms erbracht haben. 
 

Für Studierende, die die Voraussetzungen zum Eintritt in das Jahrespraktikum im 
SS ̀ 08 nicht erfüllt haben, gilt folgende Regelung: Bleibt die Praktikumsstelle für 
den Beginn ab WS 08/09 die gleiche, so muss bis spätestens 2. Juni 2008  eine 
schriftliche Bescheinigung mit den aktuellen Daten bei der Beauftragten f. d. 
prakt. Studiensemester eingereicht werden. Für alle weiteren Termine gilt Nr. 10 
der Checkliste. 

 
2.2 Wenn das 2. praktische Studiensemester in einer anderen Einrichtung abgeleis-

tet wird, dann ist der Antrag auf Genehmigung und der Ausbildungsvertrag bis 
spätestens 2. Juni 2008   persönlich einzureichen. 

 
3. Die Genehmigung der Praktikumsstelle ist vom Studierenden/Praktikanten an 

das Praktikantenamt (H. Spiegl) weiterzuleiten und nach Bearbeitung dort eine 
Woche später abzuholen. 

 
4. Wenn praktische Studiensemester im Ausland abgeleistet werden, sind die erfor-

derlichen Formalitäten mit Herrn Prof. Dr. Christian Beck abzuklären. 
 
5. Die Mitteilung über den Antritt (Formblatt) der praktischen Studiensemester ist 

durch die Praxisanleitung dem Praktikantenamt (H. Spiegl)  1 Woche nach An-
tritt des Praktikums  zuzusenden. 

 
6. Vorlage des individuellen Ausbildungsplanes 4 Wochen nach Beginn des Prak-

tikums bzw. spätestens 4 Wochen nach der 1. Blockwo che bei dem Betreu-
ungsdozenten (Einteilung in Gruppen erfolgt zu Beginn der 1. bzw. der 2. Block-
woche). Bei zwei verschiedenen Praktikumsstellen sind 2 individuelle Ausbil-
dungspläne fristgerecht einzureichen. 
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7. Berichte:  

Alle Berichte sind dem Betreuungsdozenten termingerecht in gedruckter Papier-
form (nicht per E-Mail) zuzusenden. 

 
7.1 Die fortlaufenden Berichte  sind monatlich dem Betreuungsdozenten zuzuleiten 

(Stichtag: 30./31. des Monats). Insgesamt sind für das 36wöchige Jahresprakti-
kum vor Ort 9 fortlaufende Berichte zu erstellen. Wird das Jahrespraktikum an 
zwei verschiedenen Stellen abgeleistet, so sind für jedes praktische Studiense-
mester jeweils 4 fortlaufende Berichte zu erstellen. Der 9. Bericht ist als verkürz-
ter Institutionenbericht (BFA) dem Fallbericht voranzustellen. 

 
7.2 Der Institutionenbericht/Berufsfeldanalyse (BFA)  ist bis 16. Juni 2008  beim 

Betreuungsdozenten einzureichen. Dieser Bericht soll vom Praxisanleiter abge-
zeichnet werden. Der Institutionenbericht/Berufsfeldanalyse (BFA) ist auf der 
Grundlage der „Empfehlungen zur Erstellung von Seminar- und Diplomarbeiten“ 
auszuarbeiten (einschl. Quellennachweise und Erklärung zur selbständigen An-
fertigung) 

 
7.3 Die Arbeitsfeldanalyse (Zeitbudgetanalyse/ZBA)  ist in der Differenzierungs- 

bzw. Vertiefungsphase (vgl. individueller Ausbildungsplan) im Kontext des ersten 
praktischen Studiensemesters zu erstellen und spätestens bis zum 19. Septem-
ber 2008 beim Betreuungsdozenten einzureichen. Sie soll vom Praxisanleiter 
abgezeichnet werden. Die Arbeitsfeldanalyse/Zeitbudgetanalyse/ZBA ist auf der 
Grundlage der „Empfehlungen zur Erstellung von Seminar- und Diplomarbeiten“ 
auszuarbeiten (einschl. Quellennachweise und Erklärung zur selbständigen An-
fertigung) 

 
7.4 Der Fallbericht  ist bis 12. Januar 2009 dem Betreuungsdozenten vorzulegen. Er 

soll vom Praxisanleiter abgezeichnet werden. Der Fallbericht ist auf der Grundla-
ge der „Empfehlungen zur Erstellung von Seminar- und Diplomarbeiten“ auszu-
arbeiten (einschl. Quellennachweise und Erklärung zur selbständigen Anferti-
gung). Die Beurteilung über die praktischen Studiensemester ist im Original spä-
testens 3 Tage vor dem Prüfungskolloquium dem Betreuungsdozenten vorzule-
gen. Werden die beiden praktischen Studiensemester an 2 verschiedenen Prak-
tikumstellen abgeleistet, so ist der Fallbericht aus dem Kontext des 2. prakti-
schen Studiensemesters zu erstellen. Das Kolloquium     findet im   Prüfungszeit-
raum Ende des WS 08/09 statt. Das Prüfungsamt teilt  die Termine  rechtzeitig  
mit. Für  Studierende,  die  ihr  Praktikum bis zum 15. Februar 09 noch nicht  ab-
geschlossen  haben,  gilt  folgende Regelung: Abgabe des Fallberichtes ist spä-
testens 3. März 2009, das Kolloquium erfolgt zum Beginn des Sommersemesters 
2008. 

 
7.5 Sollte dem Praktikanten ein praktisches Studiensemester erlassen worden sein, 

so sind jeweils zum Monatsende die fortlaufenden Berichte abzugeben (insge-
samt 4). Außerdem sind die Zeitbudgetanalyse, ein verkürzter Institutionenbericht 
und der Fallbericht zu erstellen und beim Betreuungsdozenten bis spätestens 19. 
September 2008  einzureichen. Das Kolloquium findet zum Beginn des WS statt. 
Der Antrag auf Zulassung zum Kolloquium ist bis 8. September 2008  dem Prü-
fungsamt  zuzuleiten (Formular wird rechtzeitig zugeschickt). 
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8. Die praxisbegleitenden Lehrveranstaltungen werden von der Fakultät für Soziale 
Arbeit angeboten wie auf Seite 8, Nr. 5, ausgeführt. Die Studierenden werden für 
die Dauer ihres Praktikums arbeitsfeldspezifisch bzw. zielgruppenbezogen in 
Gruppen eingeteilt. Die Einladung zur Blockwoche erfolgt in der Regel schriftlich.  
 

9. Im  Rahmen  der praxisbegleitenden  Lehrveranstaltungen  findet  in  der Regel  
ein  Praxisanleiter-Tag  an  der  Hochschule  statt. Dazu ergeht jeweils eine 
schriftliche Einladung an die Praxisanleiter . Sofern  die     März-Blockwoche (ab 
15.3.) mit Montag beginnt, findet der Praxisanleiter-Tag  am  Mittwoch bzw. Don-
nerstag statt.  Bitte  informieren  Sie  Ihren Praxisanleiter frühzeitig zur Termin-
vormerkung. 

 
10. Für Studierende, die ihr 2semestriges Jahrespraktikum a-zyklisch  (Beginn WS) 

absolvieren, gelten als Termine : 
 

Genehmigung der Praktikumsstelle: spätestens  1. Juni des jeweili- 
     gen Studienjahres 
 
Fortlaufende Berichte:   jeweils Monatsende 
 
Institutionenbericht/ 
Berufsfeldanalyse (BFA):   10. Dezember des jeweiligen 
      Studienjahres (1. prakt.  
      Stud.sem.) 
Arbeitsfeldanalyse/ 
Zeitbudgetanalyse:    20. Februar (1. prakt. Stud.sem.) 
 
Fallbericht:     10. Juni (2. prakt. Stud.sem.) 
      des jeweiligen Studienjahres. 
 

11. Zulassungsvoraussetzungen für das Kolloquium:  
 

1. Individuelle(r) Ausbildungsplan (-pläne) 
 
2. Fortlaufende Berichte 
2.1 monatliche Berichte 
2.2 Arbeitsfeldanalyse (Zeitbudgetanalyse) 
 
3. Institutionenbericht(e) 
 
4. Fallbericht 

 
5. Beurteilung(en) der Praktikumsstelle(n) 

 
6. Lückenlose und aktive Teilnahme an den praxisbegleitenden Lehrveran-

staltungen. 
 
Das/die praktische(n) Studiensemester gilt/gelten dann als erfolgreich abge-
schlossen, wenn alle Voraussetzungen (Nr. 1 – 6) erfüllt sind und das Kolloquium 
bestanden wurde. Das Kolloquium findet im Prüfungszeitraum des jeweiligen 
Semesters statt. Das Prüfungsamt koordiniert die Termine und teilt diese recht-
zeitig mit. 


